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Betriebsschutz

Anleitung fiir die Beurteilung von Betrieben hinsichtlich der Risiken und Schutzmaflnahmen

Von Oberstlt. Scheidegger, Insp. A + L, Bern

I. Allgemeines

Diese Anleitung hat den Zweck, die Betriebsleitun-
gen und die mit dem Betriebsschutz beauftragten
Funktionire in die Lage zu versetzen, den Betrieb be-
ziglich der Risiken und der erforderlichen Gegen-
massnahmen beurteilen zu koénnen. Sie bedeutet in
diesem Sinne eine Erginzung zur Verordnung des
Bundesrates iber zivile Schutz- und Betreuungsorga-
nisationen vom 26. Januar 1954 und zu unseren Richt-
linien tber die Bildung von Schutzorganisationen in
Betrieben, Anstalten und Verwaltungen vom 7. Mirz
1955 mit Beilage « Warum Betriebsschutzy.

Aus diesen Vorschriften geht hervor, dass der Be-
triebsschutz folgendes bezweckt:

— Schutz des Lebens der Belegschaft und evtl. an-
wesender Drittpersonen.

— Schutz der Gebdude und Anlagen sowie der Ein-
richtungen und des Materials, zur Erhaltung und
Weiterfihrung des Betriebes.

— Beitrag zur Aufrechterhaltung des Lebens und des
Widerstandes der Bevolkerung.

Anlisslich unserer Besuche in Betrieben wurden
beziiglich der Art und des Umfanges des Betriebs-
schutzes recht unterschiedliche Auffassungen zum Aus-
druck gebracht, die erkennen liessen, dass eine all-
gemeine Konzeption fir die Beurteilung fehlt. So
wurde u. a. geltend gemacht, dass ein Betrieb zu klein
sei, die Belegschaft im Kriegsfalle stark reduziert
werde, zum Beispiel infolge Schwierigkeiten in der
Materialbeschaffung, Einriicken der Wehrminner, Ab-
gang von Fremdarbeitern, Reduktion des Betriebes zu-
folge Stockungen im Exportgeschift usw.

Betriebe in kleinen oder ausserhalb von Ortschaf-
ten betrachten sich nicht als gefihrdet oder weit weni-
ger als anderswo und glauben, die Schutzmassnahmen
abstufen zu konnen. Es wurde immer wieder versucht,
die Verhiltnisse in einem Kriegsfalle darzustellen. Da-
bei ist es klar, dass die Ansichten dariiber weit ausein-
andergehen.

Diese und dhnliche Gedankenginge sind durchaus
verstindlich, und man weiss, dass es ausserordentlich
schwierig ist, Einzelheiten fir jeden Fall richtig vor-
auszusagen. Weder fiir die wirtschaftliche noch fur
die militdrische Lage kann bei der heutigen Dynamik
des Lebens und der Waffen eine auch nur annihernd
richtige Prognose gestellt werden. Wir mochten da-
bei nur einen Punkt aus den Kriegserfahrungen her-
ausgreifen, und zwar den Begriff «Kriegsfall».
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Ein Kriegsfall kann uberraschend eintreten, zum
Beispiel aus dem Neutralititszustand heraus, das
heisst, wenn nur ein Teil der Armee unter den Waf-
fen steht und die Betriebe unter Beizug von Hilfs-
kriften mit der normalen Belegschaft arbeiten.

Allen vorgebrachten entlastenden Argumenten
kénnen belastende gegeniibergestellt werden. Welche
Auffassung ist die richtige? Nur der Ernstfall kann
dies entscheiden.

Die Kriegserfahrungen haben deutlich bewiesen,
dass, was nicht vorher vorbereitet ist, nicht mehr nach-
geholt werden kann. Diese Ueberlegungen fithren zu
folgenden Feststellungen:

— Die kleinen Betriebe haben im Rahmen unserer
Wirtschaft eine grosse Bedeutung, denn 50 Pro-
zent aller Betriebe sind solche mit einer Beleg-
schaft von 50 bis 100 Angestellten und Arbeitern.

— Die allgemeine Wirtschaftslage, die Produktion
und die Belegschaft eines Betriebes konnen fiir den
Zeitpunkt eines Angriffes nicht zum voraus be-
stimmt werden.

— Ein Angriff auf irgendeine grossere oder kleinere
Ortschaft oder einen Betrieb kann erfolgen, ohne
dass wir uns im Kriege befinden.

— Eine Abstufung der Schutzmassnahmen nach Ge-
fahrenzonen ist in unserem Lande mit den kleinen
raumlichen Verhiltnissen nicht zu verantworten.

Aus diesen Feststellungen kénnen wir eine allge-
meine Konzeption wie folgt umschreiben:

Ein schutzpflichtiger Betrieb hat seine Schutzmass-
nahmen fir den schlimmsten Fall vorzubereiten,
das heisst so, dass bei einem Angriff die heutige
Produktion und die Belegschaft als vorhanden an-
genommen werden.

Wichtig ist, dass jeder Betrieb, gestitzt auf diese
Konzeption hinsichtlich der Risiken und der Schutz-
massnahmen, individuell beurteilt wird. Diese Beurtei-
lung ist in kleinen Betrieben verhiltnismissig einfach
und Sache des Chefs der Betriebsschutzorganisation
(BSO), der dem Betriebsinhaber Antrige fir die
Durchfithrung der Massnahmen unterbreitet.

In grossen Betrieben, mit einer Reihe von Abtei-
lungen, Gebiuden und Anlagen sowie einer grossen
Belegschaft, miissen fiir eine Beurteilung neben dem
Chef der BSO auch die verschiedenen vorgesetzten In-
stanzen beigezogen werden. In der Regel haben solche
Betriebe noch kriegsbedingte Massnahmen zu treffen,



wie Bewachung, Unbrauchbarmachung, Verlagerung
usw. Alle diese Massnahmen mussen bereits bei der
Beurteilung eines Betriebes koordiniert werden.

IL. Beurteilung der Risiken

Die Risiken eines Betriebes im Falle eines An-
griffes setzen sich zusammen aus den vorhandenen Ge-
biuden, Anlagen, Einrichtungen, dem Material und
der Belegschaft einerseits und aus den Wirkungen der
Angriffsmittel anderseits.

Unter Angriffsmittel verstehen wir namentlich
Brandbomben, Sprengbomben sowie Atomwaffen.

Die Wirkung dieser Angriffsmittel ist abhingig
von deren Grosse, Art und Anzahl. Als Anhaltspunkt
kann man annehmen, dass bei einem massiven Angrift
auf eine Fliche von 100 X 100 m = 1 ha 10 bis 15
Sprengbomben von 200 bis 300 kg und 150 bis 200
Brandbomben von etwa 1,5 kg abgeworfen werden.

Fur die Wirtkung der Angriffsmittel sind von
grosster Bedeutung: die Ueberbauung des Areals, die
Konstruktion der Gebiude, das eingelagerte Material,
insbesondere Lager an brennbaren Stoffen, die Zahl
der Belegschaft und deren Aufenthaltsorte. Grund-
sitzlich ist die Wirkung um so grosser, je enger die
Ueberbauung, je mehr brennbares Material vorhanden
ist und je mehr Menschen sich beieinander befinden.

Ueber Einzelheiten der Wirkungen kann noch fol-
gendes gesagt werden: Brandbomben verursachen
Brinde tberall da, wo sie mit brennbaren Stoffen in
Berithrung kommen. Die Gefahr der dynamischen
Ausbreitung der Entstehungsbrinde bei enger Ueber-
bauung des Arcals ist gross. Sind zum Beispiel mehr
als 25 Prozent der Gesamtfliche iiberbaut und betrigt
die Brandbelastung pro Quadratmeter Gebiudefliche
mehr als 100 kg brennbaren Stoffes, so muss mit
einem Uebergreifen des Feuers auf das ganze Areal
im Sinne eines Flichenbrandes gerechnet werden.

Sprengbomben verursachen hauptsichlich soge-
nannte statische Schiden, wie Einsturz von Gebiuden
oder Gebidudeteilen bei Direkt- oder Nahtreffern. Im
Zusammenhang damit Verschiittung der Zu- und Aus-
ginge, Durchginge, Strassen usw. (Faustregel: Aus-
dehnung des Schuttkegels = % der Gebiudehshe).
Alsdann Schiden an Gas-, Wasser-, Kanalisations- und
elektrischen Leitungen.

Die Wirkungen von Brand- und Sprengbomben
konnen sich vermischen, wenn diese Angriffsmittel
gleichzeitig oder nacheinander abgeworfen werden.

Die Schiden beziglich Zerstérungen und Brén-
den, wie sie durch Atomwaffen entstehen, sind grund-
sitzlich die gleichen wie bei der Verwendung von
Brand- und Sprengbomben, nur konnen die Wirkun-
gen je nach der Distanz vom Abwurfzentrum grosser
oder kleiner sein. Im tbrigen verweisen wir beztglich
der Wirkungen von Angriffsmitteln auf die «Richt-
linien fiir den baulichen Luftschutz 1949%. (Zu be-
ziehen durch die Eidg. Drucksachen- und Material-
zentrale in Bern.)

Was nun die Beurteilung und Ermittlung der Risi-
ken fiir den Betrieb betrifft, so empfiehlt es sich, ge-

wisse Annahmen von Angriffen auf einem Situations-

plan einzutragen. Dabei sind folgende Punkte zu be-

achten:

— Wo arbeitet die Belegschaft, das heisst in welcher
Anzahl pro Gebiude oder Gebdudeteil ?

~~ Wo sind bei einem Angriff mit Brandbomben die
grossten Brandgefahren, das heisst in welchen Ge-
biuden besteht die Gefahr der weiteren Ausdeh-
nung des Feuers?

— Wo sind besondere Gefahren durch Explosionen,
Gase, Flussigkeitsbrinde usw?

— Wo sind bei einem Angriff mit Sprengbomben
die grossten Gefahren durch Einsturz, Triimmer,
Verschiittungen von Aus- und Durchgingen zu
erwarten?

— Wo befinden sich die neuralgischen Punkte fir die

Aufrechterhaltung des Betriebes, zum Beispiel
wichtige Maschinen und Einrichtungen, Leitungen
usw. ?
Nach Eintragung dieser Punkte und Fliachen wer-
den sich verschiedene tiberschneiden, und es treten
dadurch die Hauptgefahrenbereiche in Erschei-
nung. -Diese sind so weit als moglich durch ge-
eignete Massnahmen zu beheben.

III. Schutzmassnahmen

A. Allgemeines

Die zum Studium in Betracht fallenden Schutz-
massnahmen sind gestiitzt auf die Beurteilung des
Betriebes und namentlich auf die Risiken auszurichten.
Sie umfassen grundsitzlich:

— Einrichtungen fir die Alarmierung;

— Erstellen von Schutzriumen fiir die Belegschaft;
— bauliche Einrichtungen fiir die BSO;

— Verdunkelung;

— Organisation und Ausristung der BSO.

Nachstehend geben wir einige Hinweise, wie diese
Probleme studiert und gelést werden konnen. Dabei
mochten wir ausdriicklich betonen, dass bei allen
Ueberlegungen die Besonderheiten eines Betriebes be-
riicksichtigt werden miissen und unsere Ausfiihrungen
lediglich im Sinne einer Anleitung aufzufassen sind.

B. Alarmierung

Ein wichtiges Problem ist die Alarmierung der Be-
legschaft, so dass sie Gelegenheit hat, sich rechtzeitig in
Sicherheit zu bringen.

Die offentliche Alarmierung erfolgt auch in Zu-
kunft durch die o6rtliche Alarmzentrale. Zustindig ist
der Warndienst der Armee, welcher zur Aufgabe hat,
die an seine Warnsendestellen angeschlossenen terri-
torialdienstlichen und zivilen Dienststellen und Orga-

nisationen — somit auch die Betriebsschutzorganisa-
tionen — vor drohenden Gefahren aus der Luft zu
warnen.

Die Uebertragung der Luftlagemeldungen, Alarm-
befehle und Warnungen des Warndienstes erfolgt
iber die Programmleitung 3 des schweizerischen Tele-
phonrundspruchnetzes, an welches sich die Betriebe
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anzuschliessen haben. Bei der Beurteilung der im Be-
triebe zu treffenden Massnahmen muss mit einer star-
ken Fliegertitigkeit in unserem Luftraum und einer
entsprechend hiufigen Alarmierung gerechnet werden.
Es ist nicht ausgeschlossen, dass der Fliegeralarm zum
Dauerzustand wird.

Es hitte dies die Wirkung, dass, wenn bei jedem
Fliegeralarm die Arbeitsstelle verlassen wiirde, die Ar-
beit ausgerechnet dann, wo sie offenbar am nétigsten
wire, dauernd unterbrochen wiirde.

Nach den Kiriegserfahrungen in England und
Deutschland wurde das Zeichen Fliegeralarm von den
Belegschaften nur als Vorwarnung betrachtet und die
Arbeit ging weiter. Das Zeichen zum Verlassen der
Arbeitsplitze wurde durch einen internen Alarm ge-
geben, und zwar dann, wenn im niheren Luftraum
Angriffshandlungen sichtlich vorbereitet wurden, zum
Beispiel durch Kreisen von Flugzeugen, Abwurf soge-
nannter Markierungsmittel oder — in letzter Konse-
quenz — bei Ueberraschungsangriffen, das heisst Ein-
schlag von Brand- oder Sprengbomben in der Ort-
schaft oder im Betrieb selbst. Es ist dies ein System,
das keine unbedingte Gewihr an Sicherheit bietet, das
sich aber aufdringt und wohl das einzige ist, das prak-
tisch durchgefiithrt werden kann. Man wird sich — be-
sonders in grossen Betrieben — darauf auszurichten
haben und deshalb die Organisation und Aufstellung
eines eigenen Beobachtungspostens und Alarmsystems
vorsehen. Vom Beobachtungsposten aus hat dann die
Durchgabe der Beobachtungen und des Alarmes selbst
zu erfolgen. Die interne Alarmeinrichtung muss so be-
schaffen sein, dass die ganze Belegschaft gleichzeitig
erfasst, das gegebene Zeichen mit Sicherheit als Alarm
fur das Verlassen der Arbeitsstellen erkannt wird und
auch bei Stromausfall mit Sicherheit funktioniert.

C. Erstellen von Schutzraumen fir die Belegichaft

Was dem Alarm folgen muss, ist das Aufsuchen
einer Deckung durch die Belegschaft, und zwar innert
kiirzester Zeit. Ein gewisser Schutz gegen Einsturz,
Splitter, Staub und Rauch sollte fur jeden Betriebs-
angehorigen zur Verfiigung stehen. Es ist dies eine
Aufgabe des Betriebes, in gleichem Sinne wie die
Massnahmen fir Versicherung und Wohlfahrtsein-
richtungen oder die Vorschriften des Fabrikinspekto-
rates bezliglich Beleuchtung, Raumhdéhe usw.

Die Kriegserfahrungen und auch unsere eigenen
Ueberlegungen gehen dahin, dass diese Deckungs-
moglichkeit bzw. ein Schutzraum sich in nichster
Nihe der Arbeitsplitze befinden muss. Zentral ge-
legene Schutzriume mit langen Anmarschwegen sind
nur dann zweckmissig, wenn auch der Anmarschweg
einen Schutz bietet. Gefihrlich ist jede grdssere An-
sammlung von Menschen in behelfsmissigen Schutz-
riumen. Es entsteht dadurch ein sogenanntes Klum-
penrisiko, das bei einem Volltreffer zur Katastrophe
fuhren kann. Aus diesen Griinden ist eine Auflocke-
rung anzustreben, sei es nun in kleineren oder grosse-
ren Betrieben. Durch die Kriegserfahrungen ist bewie-
sen, dass Menschen, die sich unter Boden in Deckung
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begeben konnen, am besten gegen alle Arten von An-
griffen geschiitzt sind. Dies gilt jedoch nur fiir die
Zeit des Angriffes selbst, und es muss Gewidhr be-
stehen, dass nach dem Angriff ein ungehindertes Ver-
lassen der Schutzriume moglich ist. Dazu sind meh-
rere Ausginge ins Freie und sogenannte Fluchtwege
notwendig. Grundsitzlich sollen vorhandene Keller als
Schutzriume ausgebaut werden. Damit ist nicht ge-
meint, dass diese Riume den betrieblichen Bedurfnis-
sen dauernd entzogen werden.

Sind keine Kellerriume vorhanden oder tritt in
geringer Tiefe Grundwasser auf, bietet das Erstellen
von Schutzriumen gewisse Schwierigkeiten. Immer-
hin lassen sich behelfsmidssige Schutzriume, zum Bei-
spiel unter Verwendung von armierten Beton-Schleu-
derrohren mit Erdiiberdeckung, erstellen. Solche Kon-
struktionen haben sich als einsturz- und splittersicher,
sogar nahtreffersicher erwiesen. Ueber den Bau von
Luftschutzraumen verweisen wir in diesem Zusammen-
hang auf den Bundesbeschluss betreffend den bauli-
chen Luftschutz vom 21. Dezember 1950 und auf die
Richtlinien fiir den baulichen Luftschutz der Abtei-
lung fur Luftschutz vom Februar 1949.

Wesentlich ist, dass man sich bereits heute mit
diesen Problemen befasst, Die Idee, dass bei Ausbruch
von Feindseligkeiten noch Gridben und Schutzriume
erstellt werden konnen, ist praktisch undurchfiihrbar.
In diesem Moment fehlt es uberall an Arbeitskraften
und Material. Eine vorausschauende Planung ist des-
halb unerlisslich, wobei die Lésungen in Verbindung
mit andern Aufgaben oder Bauvorhaben koordiniert
und evtl. etappenweise durchgefiihrt werden koénnen.

D. Bauliche Einrichtungen fiir die BSO

1. Kommandoposten. In jedem Betrieb — ob klein
oder gross — bedarf es eines Kommandopostens, wo
die Meldungen einlaufen und von wo aus die ersten
Einsatzaktionen geleitet werden. In einem kleinen Be-
trieb ldsst sich der Kommandoposten in Verbindung
mit dem Schutzraum fur die Belegschaft einrichten. In
cinem grosseren Betrieb, der beziiglich Ausdehnung
und Belegschaft einem Block oder Quartier in der
Ortschaft gleichkommt, empfichlt es sich, den KP,
wenn immer moglich, bombensicher und ecigens fiir
diesen Zweck zu erstellen. Wichtig ist die Auswahl des
Standortes. Dabei sind besonders die Kommunika-
tionen zu beachten. Einerseits wire es erwiinscht, die-
sen KP an zentraler Stelle zu errichten, anderseits
aber besteht bei dieser Losung die Gefahr, dass er aus-
fillt oder blockiert wird. Mit andern Worten, der KP
sollte nicht mitten im Zielgebiet liegen und nicht
durch Trimmer, Feuer oder Wasser ausser Gefecht ge-
setzt werden kdénnen. Im weiteren sollte er in einem
logischen Zusammenhang stehen mit den Standorten
der Einsatzkrifte.

2. Standorte der BSO und des Materials. Fir die
Angehérigen der BSO und fiir das Material sollten
geniigende Deckungsmdoglichkeiten vorhanden sein,
das heisst fiir die Mannschaft Schutzriume und fiir
das Material wenigstens Splitterwehren. Beziiglich der



Standorte gelten grundsitzlich die gleichen Ueber-
legungen wie fur den Kommandoposten.

3. Sanititshilfsstellen, Sanititsposten (Sanititszim-
mer). In den meisten Betrieben besteht heute ein
Sanititszimmer. Dies diirfte, ausser bei kleinen Betrie-
ben, fir die Bediirfnisse des Betriebsschutzes nicht ge-
nigen. Vor allem muss daran gedacht werden, dass
oberirdisch gelegene Riume durch Angriffe gefihrdet
sind. Im Kriegsfall musste also eine Verlegung des
Sanititszimmers in einen Schutzraum in Aussicht ge-
nommen werden.

Betriebe mit grossen Belegschaften werden eigene
Sanititshilfsstellen errichten mussen, die mindestens
nahtreffer-, trimmer- und gassicher sind. Die Lage ist
so zu wihlen, dass sie ausserhalb dem Zentrum eines
Betriebes, das heisst des Zielgebietes, liegen.

E. Bawuliche Brandschutzmassnahmen

Wir haben einleitend bereits darauf hingewiesen,
dass sich die Feuerrisiken entsprechend der Ueberbau-
ung und dem vorhandenen brennbaren Material ablei-
ten lassen. Beziiglich des eingelagerten Materials und
Inventars werden keine grossen Aenderungen hinsicht-
lich der Herabsetzung der Brandgefahren moglich
sein, mit Ausnahme der Einlagerungsart, wo alle un-
nétigen Massierungen vermieden werden sollten (Auf-
lockerung und Entriimpelung). Anders verhilt es sich
bei den Baukonstruktionen. Wo nicht zwingende
Grinde vorliegen, sollen bei Neubauten, das heisst
fur die Konstruktionen, keine brennbaren Stoffe ver-
wendet werden. Dieser Gedanke wird ja heute weit-
gehend verwirklicht, indem fiir Industriebauten mei-
stenteils Konstruktionen aus Eisenbeton oder Stahl
zur Anwendung kommen. Beide Konstruktionen ha-
ben sich gegen die Wirkung aller Angriffsmittel sehr
gut bewihrt. Immerhin ist zu bemerken, dass bei Stahl-
konstruktionen namentlich die tragenden Teile mit
feuersicherem Material ummantelt werden sollten, da-
mit eine vollstandige Widerstandsfihigkeit gegeniiber
dem Feuer erreicht wird.

In bestehenden Gebduden, die ganz oder teilweise
aus brennbaren Stoffen konstruiert sind, muss danach
getrachtet werden, durch Unterteilung der Riume
(Brandmauern) eine Feuerausdehnung zu verhindern.
Wir verweisen diesbeziiglich auf die Richtlinien fir
den baulichen Luftschutz sowie auf die Vorschriften
der Fachinstanzen, die sich mit den Problemen der
Brandverhiitung befassen.

F. Verdunkelung

Die Verdunkelung wird fir die meisten Betriebe
ihre Bedeutung haben. Es ist vorauszusehen, dass in
den kiinftigen Vorschriften dartuber sachlich die glei-
chen Forderungen gestellt werden wie im letzten
Weltkrieg. Die Mittel zur Erreichung einer Verdunke-
lung werden ebenfalls ungefdhr die ndmlichen sein.
Eine vorsorgliche Planung wird empfohlen, und wir
mochten einen besonderen Hinweis in dem Sinne
geben, dass bei Neubauten, wo ohnedies Storen einge-
baut werden, mit Vorteil solche zu wihlen sind, die
zugleich als Verdunkelungseinrichtung dienen.

In vielen Betrieben hat sich gezeigt, dass die Ver-
dunkelung im Zusammenhang mit den Luftkonditio-
nen eine bedeutende Rolle spielt. Es sind Mittel und
Wege zu suchen, um Stérungen zu vermeiden.

G. Aufstellung und Ausviistung der BSO

L. Bestinde und Gliederung. Wir verweisen diesbe-
ziglich auf unsere Richtlinien vom 7. Midrz 1955. Um
einen Ueberblick iiber die Unterstellungsverhiltnisse
und die Gliederung zu geben, legen wir im Anhang
ein Schema bei.

2. Aufstellung der Einsatzkrifte. Fir die Aufstellung
der Einsatzkrifte und weiterer Hilfskrifte sind fol-
gende Punkte zu beriicksichtigen:

— Gute Manovrierfihigkeit auch nach einem Angriff
zu den Wasserbezugsorten und in die vorbestimm-
ten Einsatzgebiete.

— Bei eng bebauten oder grossen Betriecben evtl.
ausscrhalb des cigentlichen Zielgebietes.

— Mannschaft und Ausriistungen mdglichst gegen die
Wirkung von Angriffsmitteln geschiitzt.
Die Kriegserfahrungen haben die Notwendigkeit
einer solchen Aufstellung bewiesen. Nachstehend zu
den obgenannten Grundsitzen einige Hinweise:

— Die Manévrierfihigkeit bezieht sich sowohl in
kleinen wie in grossen Betrieben auf die Bebauung
des Areals bzw. die Strassen und Durchginge unter
der Annahme, dass der Betrieb schwer getroffen
worden sei. Es bleibt dann zu uberlegen, welche
Kommunikationen bzw. Strassen fiir Fahrzeuge,
Gerite und Mannschaft vermutlich noch verwend-
bar sind.

— Die Wasserbezugsorte sollen in Verbindung zu den
gestellten Kommunikationen derart liegen, dass die
anriickenden Einsatzkrdfte von aussen her zum
Wasser gelangen und von dort in die Einsatzriume
vordringen konnen.

— Je ausgedehnter ein Betrieb ist, um so mehr ist
eine periphere Aufstellung der Einsatzkrifte not-
wendig. Es gilt hier bei den Betrieben die nim-
liche Regel wie bei einer Ortschaft. Es kemmt da-
zu, dass die Kriegsstandorte der BSO und diejeni-
gen einer Werkfeuerwehr im Frieden nicht die
gleichen sein konnen, weil sich die Feuerwehr-
magazine in der Regel im Zentrum der Betriebe

befinden.

In grossen Betrieben empfiehlt es sich, zusitzlich
zu den BSO gewisse Krifte fiir den ersten Einsatz
in allen Gebiuden aufzustellen, das heisst eine Or-
ganisation zu treffen wie bei den Hauswehren in
der Ortschaft, also eine Aufteilung des Betriebes
in  verschiedene Abschnitte (in der Ortschaft
Quartiere, Blocks und Hiuser) mit eigenen Krif-
ten, die nach einem Angriff mit den verfiigbaren
Mitteln selbstindig eingreifen. Die BSO hitte dann
grundsitzlich die gleichen Aufgaben wie in der
Ortschaft die Kriegsfeuerwehr und die ibrigen
Dienste, das heisst sie hat dort einzugreifen, wo
die Krifte in den einzelnen Gebiuden und Ab-

43



schnitten zur Bewiltigung der Aufgaben nicht aus-
reichen. Auch beziglich der Bergung von Ver-
schiitteten und Pflege von Verletzten kann organi-
satorisch in dhnlicher Weise vorgegangen werden
wie in jeder Ortschaft, das heisst Einrichtung von
Sanitdtsposten als vorbereitete Verwundetennester.

3. Ausriistung der BSO. a) Mittel der Fiibrung. Vor
allem sind die Verbindungen sicherzustellen. Dabei
sind zu unterscheiden:

— Verbindungen zu den 6rtlichen Organisationen, sei
es zum KP des Ortschefs direkt oder zum Quar-
tierchef usw.

Mittel: Telephon, Ldufer, Rad- oder Motorrad-
fahrer.

— Verbindungen im Betrieb zwischen Beobachtungs-
posten und KP durch Telephon.

Verbindungen vom KP zu den Standorten der
BSO.

Mittel: Telephon, Liufer bzw. Fahrer; in beson-
ders grossen Verhiltnissen evtl. Funk.

b) Mittel zur Brandbekimpfung. Hier steht die Be-
reitstellung von geeigneten Loschmitteln und Geriten
unabhingig vom Hydrantennetz im Vordergrund. Da-
zu ist folgendes zu bemerken:

— Wasserbezugsorte. Erfahrungsgemass sind Hydran-
tenanlagen derart leicht verletzlich, dass sie nach
einem Angriff als Wasserbezugsorte ausser Be-
tracht fallen. Wie in den Ortschaften, so miissen
auch in den Betrieben von den Hydrantenanlagen
unabhingige Wasserbezugsorte geschaffen werden.
Befindet sich in der Nihe, das heisst in einer Di-
stanz von etwa 200 m ein Bach, Fluss oder Sce,
so ist das Problem gelost. Ist dies nicht der Fall,
so miissen kiinstliche Wasserbezugsorte, wie Grund-
wasserschichte, Weiher usw. angelegt werden.
Bei der Berechnung der erforderlichen Léschmit-
telmenge fir die Brandbekimpfung ist besonders
wichtig, dass man sich die festgelegten Risiken ver-

gegenwirtigt. Die Mittel sollen ausreichen, um im -

schlimmsten Falle ohne anderweitige Hilfe der
Lage Herr zu werden, und zwar fir die Rettung
von Verschiitteten und fir die Erhaltung der wich-
tigsten Teile des Betriebes.

— Ldschkraft. Unter Loschkraft verstehen wir die
Anzahl Strahlrohre und deren Einsatzdauer, die es
voraussichtlich braucht, um die Aufgaben zu er-
fullen. Es ist sehr schwierig, diese Loschkraft zu
bestimmen, und es empfichlt sich, eventuell Fach-
leute zur Beratung beizuzichen.

In der Folge sollen einige Beispiele zeigen, auf
welchem Wege vorgegangen werden kann:

Es ist bekannt, dass mit der Loschkraft einer
Eimerspritze ein gewdhnlicher Zimmerbrand ge-
loscht werden kann, vorausgesetzt, dass das Feuer
noch nicht auf einen weiteren Raum oder ein ande-
res Stockwerk ubergegriffen hat. Der Verbrauch
an Loschmittel bzw. Wasser durch eine Eimer-
spritze ist sehr bescheiden. Er betragt pro Minute
etwa 6 Liter bei mittlerer Betitigung, Mit 50 bis
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100 Liter Wasser ergibt sich eine Aktionszeit von
10 bis 15 Minuten. Damit lisst sich ein Zimmer-
brand meistern. Bei den Strahlrohren steigt die
Wassermenge bereits auf 100 bis 300 Liter pro
Minute. Die Loschkraft ist selbstverstindlich grds-
ser als bei der Eimerspritze. Die gleiche Aufgabe
kann rascher bewiltigt werden oder in der glei-
chen Zeiteinheit ldsst sich ein vielleicht doppelt
so grosses Feuer erledigen. Es ist Sache des Fach-
mannes zu bestimmen, wie viele Strahlrohre fiir
einen Betrieb im Minimum vorhanden sein mis-
sen.

Versuche auf dem Berechnungswege, gestiitzt auf
das vorhandene brennbare Material, die erforder-
lichen Wassermengen zu ermitteln, fihren zu
astronomischen Zahlen und die Beurteilung liegt
cher auf der Seite der Erfahrungen in der Brand-
bekimpfung.

Nach Feststellung der erforderlichen Léschkraft
fir den Betrieb, ldsst sich die Menge an Losch-
wasser ermitteln, wobei die Anzahl l/min, der
Durchmesser der Strahlrohre mit erforderlichem
Druck von 5 Atii und die angenommene Einsatz-
zeit massgeblich sind. Letztere wihlt man vorsich-
tigerweise mit etwa 3 Stunden.

Als Beispiel:

Die erforderliche Loschkraft fiir einen Betrieb wurde
auf 3 X 2 = 6 Eimerspritzen und 4 Strahlrohre fest-
gelegt. Der Wasserbedarf kann wie folgt errechnet
werden:

— Fiir eine Eimerspritze 6 1/min, oder fir 6 Eimer-
spritzen. . . . . . . = 36 l/min
fur 3 Stunden total 6500 Liter = 6,5 md

— Fiir 1 Strahlrohr @ 12 mm bei
5 Ati am Rohr etwa 200 I/min
fiir 4 Strahlrohre 800 I/min
pro Stunde 48 000 Liter

fir 3 Stunden . . . . . = 150 m?

Fiir Betricbe mit besonderen Risiken, wie fliissige
Brennstoffe usw., die mit Wasser nicht geldscht
werden konnen, miissen Loschmittel, wie Schaum,
Staub, Sand usw., bereitgestellt werden, wobei zu
beriicksichtigen ist, dass in einem Kriegsfalle ein
Nachschub dieser Produkte kaum aufrechterhalten
werden kann.

¢) Gerite. Fallen die Hydrantenanlagen aus, so
muss das Wasser durch Maschinen bzw. Motorspritzen
gefordert werden. Auf dem Markte sind eine ganze
Anzahl verschiedener Typen in bewidhrter Ausfithrung
erhiltlich. Die Leistungsfahigkeit soll der berechneten
Loschkraft entsprechen. So wird zur Erfillung der
Aufgaben gemiss vorbeschriebenem Beispiel eine Mo-
torspritze mit einer Leistung von 800 bis 1000 1/min
bei einem Druck von 10 Atii notwendig sein.

Fir den Wassertransport von der Motorspritze zu
den Einsatzstellen konnen die im Betrieb bereits vor-
handenen Schliuche auf Hydrantenwagen, Schlauch-
kisten usw. verwendet werden. Die Quantitit ist aller-
dings zu Uberpriifen, weil in der Regel alle Leitungen



von der Motorspritze linger werden als zu Friedens-
zeiten vom nichsten Hydranten aus. Die Durchmesser
der Schliuche und Schlauchschlosse sind denjenigen
der Ortsfeuerwehr anzupassen.

Zu Rettungs- und Loschzwecken empfehlen wir fur
mittlere und grossere Betriebe die Beschaffung von
leichtem Leiternmaterial, zum Beispiel Handschiebe-
leitern mit 10 m Steighdhe

d) Mittel zur Bergung von Verschiitteten. Hierzu be-
darf es verschiedener Pioniergerite zur Freilegung ver-
schiitteter Zuginge, und zwar fiir Arbeiten in Stein,
Holz und Eisen, je nach Art der Gebiudekonstruk-
tionen und der Beschaffenheit der Trimmer, zum Bei-
spiel Schaufeln, Pickel, Hebeeisen, Hebezeuge, Sigen
verschiedener Art, Schneidebrenner, Bohr- und Abbau-
werkzeuge. Im weitern sind notwendig: Rettungsbret-
ter, Tragbahren und evtl. weitere Transportmittel, Sa-
nititsmaterial fur die Erste Hilfe am Platze.

In grossen Betrieben sollten Sauerstoff-Kreislauf-
gerite zur Verfiigung stehen. Ueber die Ausriistung
der Sanititsposten oder Sanititshilfsstellen mit Sani-
tatsmaterial wird die verantwortliche Instanz fir
Kriegssanitit, das heisst das Eidg. Gesundheitsamt in
Bern, detaillierte Weisungen erlassen. Dieses Material
muss derart dotiert sein, dass es ausreicht, um Ver-
letzte zu behandeln und transportfihig zu machen.

4. Ausriistung fiir die Wiederinstandstellung. Im Be-
trieb sind Material und Werkzeuge fiir die Instand-
stellung von Bauten und Anlagen in dem Sinne sicher-
zustellen, dass die dringendsten Arbeiten durch be-
triebseigene Krifte vorgenommen werden kdnnen.

S. Besondere Betriebe. Fur Betriebe besonderer Art,
wie Elektrizitits- und Gaswerke, Industrie, Spitiler, An-
stalten, sind in Zusammenarbeit mit den Fachverbin-
den zusitzliche Unterlagen in Bearbeitung.

Beispiel fiir den Aufbau einer betrieblichen Schutzorganisation (BSO)

Territorialdienst

|

Allféllige milit. Massnahmen
i

A + L, Kantone

Zivile Massnahmen

Direktion

Militdrische Organisation
(eventuell)

Betriebsschutzleiter

Schutz und Abwehr

Bewachung
Verteidigung
Unbrauchbarmachung
(in kleineren Betrieben evtl.

Betriebliche
Massnahmen

Kriegs- und Wehrwirtschaft
Verlagerung

Verdunkelung
Entrimpelung

Bauliche Massnahmen usw.

Zivile Organisation

Betriebsschutzorganisation

0)

Vor allem folgende Aufgaben:
Alarm, Beobachtung, Verbindung
Feuerwehr

technischer Dienst

Sanitét

von der BSO (bernommen)

Rekrutierung: — Kriegsdispen-

—von der Orts- schaft
wehr Zugeteilte

— Militardienstfreie
sierte — Frauen der passiven Beleg-

— Angehorige der kant. Personal-
reserve (Lst. und HD, Klasse U)

— Kriegsdispensierte

—aus der Wehrpflicht Entlassene

— Frauen, Auslander

— evtl. von der Ortswehr Zugeteilte

— Militardienstfreie
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Heimschutz und Blockschutz

Illustration aus einer schwedischen

Zivilverteidigungsanleitung iber die i

Unterteilung von Blockschutz und
Heimschutz. Die Illustration zeigt
zwei Blocke. Links eigent-
lichen Wohnblock, der einem Block-
chef unterstellt ist, und die Unter-

einen
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teilung in Heimschutzviertel. Rechts
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BN

ist ein Block zu sehen, in dem eine
kleinere Industrieanlage mit einem
Wohnviertel zu einem Block zu- 11l
sammengefasst ist, der einem uber »
den Heimschutz und dem Werk- |
schutz gebietenden Blockchef unter-
stellt ist.
die Abgrenzungen der Heimschutz-

Deutlich sind auch hier

BLOCK omfaltande
enbart HEMSKYD D

BLOCK omfotionde
VERKSKYDD och HEMSKYDD

und Werkschutzbereiche zu sehen. a
-th.

BN 5L OCKGRANS
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LUFTSCHUTZ-TRUPPEN

Einteilung von Luftschutzangehorigen

Bern, 23. Marz. ag Nach einem Bundesratsbeschluss
aus dem Jahre 1953 durften Wehrminner, die aus den
fritheren blanen Luftschutzorganisationen hervorgegangen
sind, in der Regel nur in Formationen der Luftschutz-
truppen eingeteilt werden. In Abinderung jenes Be-
schlusses hat der Bwndesrat nunmehr angeordnet, dass

inskiinftig in gewissen Fillen solche Wehrpflichtige auf
Grund ihrer zivilen Tatigkeit auch anderweitig eingeteilt
werden (z.B. in Formationen des Materialdienstes, des
Militireisenbahndienstes, des Feldtelegraphen- und Feld-
telephondienstes, des Betriebsstoffdienstes).

FACHDIENSTE

ABC-Dienst: Die Korperentgiftung der Truppe

«Die Verwendung von chemischen Kampfstoffen als
Kampfmittel durch einen Gegner miisste eine fir den Gas-
krieg nicht vorbereitete Armee in ihren Grundfesten er-
schiittern. Es ist daher selbstverstindliche Pflicht, die Truppe
schon in Friedenszeiten mit dem notigen Schutzgerdt aus-
zuriisten und sie in deren Verwendung zu unterrichten und
zu schulen.»

Diese einleitenden Worte zum Gasschutzdienstregle-
ment 1954 zeigen, dass unsere Armeeleitung sich der
Verantwortung bewusst und willens ist, die Truppe auf
die Abwehr eines moglichen chemischen Krieges vorzu-
bereiten. Eine solche Vorbereitung verlangt ein griind-
liches Studium simtlicher damit zusammenhidngender
Probleme. Diese sind technischer, organisatorischer und
taktischer Natur. Mit der Entwicklung der modernen
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Von Hptm. A. Schweizer

Kriegstechnik und der Anwendung entsprechender Ein-
satzverfahren hat sich allerdings die Problemgestaltung
stark verindert und erweitert. Die vorliegende Arbeit
behandelt aus dem Gebiet der Abwehrmassnahmen das
Problem der Korperentgiftung, wobei auch auf die
amerikanischen Massnahmen auf diesem Gebiete einge-
gangen wird.

A. Die sesshaften chemischen Kampfstoffe

Unter sesshaften Kampfstoffen oder Gelindekampf-
stoffen ) versteht man schwer verdampfbare Fliissig-
keiten, welche schon in kleinen Mengen auf Menschen
und Tiere cine Reiz- oder Giftwitkung ausiiben. Die



	Betriebsschutz : Anleitung für die Beurteilung von Betrieben hinsichtlich der Risiken und Schutzmassnahmen

